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Individuelle Bedarfserfassung bei der Unterstiitzung von Menschen mit Behinderung

Wer braucht was?

Menschen mit einer Behinderung sollen selbst
bestimmen konnen, welche und wie viel
Betreuung und Hilfeleistung sie brauchen.

Die Kantone sind derzeit daran, ihre Gesetze
und Konzepte anzupassen. Das Basler Modell
hat in vielem Vorbildcharakter.

Von Urs Tremp

In der Politik geht es letztlich fast immer darum, wie die 6ffent-
liche Hand das Geld der Steuerzahler ausgibt und wo sie es ein-
setzt. Wenn ein direkter Gegenwert fir viele, flir die meisten
oder fir alle herausschaut, ist es entsprechend einfacher, die
Zustimmung dafiir zu bekommen. Was aber, wenn von diesem
Gegenwert nur andere — oder vermeintlich nur andere - profi-
tieren? Dann heisst das Schliisselwort Solidaritédt. Zwar besteht
in unserer Gesellschaft ein breiter Konsens dartiber, dass Men-
schen mit Hilfe- und Unterstiitzungsbedarf Anrecht auf Solida-
ritdt haben - und darauf basieren unsere Ge-

an, die derzeit in den Kantonen ausgearbeitet werden, um die
Behindertenhilfe auf ein neues Fundament zu stellen. Hat man
bislang - einfach gesagt - eine Behinderung von aussen klassi-
fiziert und aufgrund dieser Klassifizierung Unterstiitzung (Geld,
Dienstleistungen) zugesprochen, werden nun die Betroffenen
selbst viel starker in den Bediirfnisabklarungsprozess mit ein-
bezogen. Menschen mit einer Behinderung erklaren selbst, was
sie brauchen, wie viel Unterstiitzung sie mochten, aber auch,
wie und wo sie selbststandig und ohne Hilfe ihr Leben gestalten
wollen. Man redet in diesem Zusammenhang vom «Individuel-
len Betreuungsbedarf».

Unterschiedliche Methoden
Wie aber soll dieser Betreuungsbedarf abgeklart werden? Die
kantonale Berner Gesundheits- und Flirsorgedirektion hat in
diesem Sommer entschieden, dafiir die Methode IHP (Individu-
eller Hilfsplan) anzuwenden. Dies sei ein Modell, das sich in
anderen Kantonen und in Deutschland bewé&hrt habe. Sie ver-
zichtete damit auf das zuvor getestete System Vibel (Verfahren
zur individuellen Bedarfsermittlung und Leis-

sundheits- und Sozialsysteme -, aber es wird
sehr genau geschaut, wer in welchem Umfang
etwas von dieser Solidaritdt abbekommt. Im
Sozialbereich ist der Vorwurf der Geldver-
schwendung schnell formuliert.

Im Jahr 2004 ist in der Schweiz das Behinder-
tengleichstellungsgesetz in Kraft getreten,

Die Betroffenen
sollen starker in den
Bediirfnisabklarungs-

prozess mit ein-

bezogen werden.

tungsbemessung). Zwar kritisierten die Behin-
dertenverbdnde den Schwenker der Gesund-
heits- und Flirsorgedirektion (GEF) und gaben
der Befiirchtung Ausdruck, dass die Selbstbe-
stimmung und Wahlfreiheit, die ja gestarkt
werden sollen, wieder «deutlich eingeschrankt»
werden. Es bestehe die Gefahr, dass «Menschen

zehn Jahre spater hat unser Land die UN-Be-
hindertenrechtskonvention ratifiziert, schliesslich ist mit der
Neuorganisation des Finanzausgleichs die Hilfe fiir Menschen
mit Behinderung vom Bund an die Kantone iibergegangen.
Heute ist unbestritten, dass Menschen mit einer Behinderung
nicht eine isolierte Minderheit sind, sondern Teil der Gesell-
schaft. Hier setzen die neuen Leitbilder, Richtlinien und Gesetze
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mit hoherem Bedarf ins Heim miissen, wenn
sie vom Kanton finanzielle Hilfe wollten». Das sei ein Wider-
spruch zum Geist des Behindertenkonzepts des Kantons, das
Menschen mit einer Behinderung ein méglichst selbstbestimm-
tes Leben ermoglichen soll. Dem widerspricht allerdings die GEF:
«Auch im Pflegebereich gilt die Subjektfinanzierung, aber die
Institution erhéalt das Geld fiir ihre Leistungen direkt. Diese



Uberweisungist vergleichbar mit einem Dauerauftrag.» Es stim-
me aber: «Génzlich frei in ihrer Auswahl sind die Unterstiitzten
nicht. Sind sie stark auf die Hilfe von anderen angewiesen, kom-
men sie um den Aufenthalt in einer Institution nicht herum.»
Wie und wo der individuelle Betreuungsbedarf abgedeckt und
wie er finanziert wird, dariiber ist man sich uneins. Einerseits
soll den einzelnen Betroffenen in den verschiedenen Lebensfel-
dern (Wohnen, Arbeiten, Tagesstrukturen, Mo-

schaftlichen Leben und bei der Ausilibung seiner Rechte behin-
dert sein.» 2009 war das Konzept der Behindertenhilfe in den
Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft formuliert worden.
Seit Anfang 2017 werden die Leistungen der Behindertenhilfe
bedarfsgerecht ausgerichtet. Ein Handbuch beschreibt die dazu
notwendigen Schritte und enthélt Wegleitungen zur Handha-
bung der Bedarfsermittlungsinstrumente. Zudem bieten Fach-

leute zweier Stiftungen kostenlose Hilfe bei der

bilitat, Hygiene) eine so hohe Autonomie wie
moglich zugestanden werden. Andererseits
soll mit der Subjektfinanzierung das Geld -
auch in den Institutionen - gezielt und damit
wirtschaftlich eingesetzt werden. Just dafiir
freilich braucht es die richtigen Instrumente,
damit Leistungen transparent und vergleichbar

«Der Blick hat sich
verandert: Von der
umsorgten zur
selbstbestimmten
Person.»

Abklarungderindividuellen Bedarfsermittlung
an. Sie helfen ebenso bei der Erstellung eines
individuellen Hilfeplans: «Wir kommen auch
zu Thnen nach Hause oder in Thre Institution.»
Detailliert geregelt sind in Basel ebenso Auf-
sicht und Qualitatskontrolle.

Die Bedarfsermittlung und das Erstellen eines

werden. Das war bislang kaum mdglich, waren

doch die Instrumente zur Bedarfsplanung und Leistungsfinan-
zierung je nach Kanton ganz unterschiedlich ausgestaltet. Das
Geld wurde oft intransparent ausgeschiittet.

Verlassliche Erfahrungen in Basel

In den beiden Basel hat man in der Behindertenhilfe mit den
Instrumenten der individuellen Bedarfsermittlung bereits ver-
lassliche Erfahrungen gemacht. Schon vor 15 Jahren hat der
Kanton Basel-Stadt das Leitbild «<Erwachsene Menschen mit ei-
ner Behinderung» verabschiedet und darin vorweggenommen,
was Behindertengleichstellungsgesetz und die UN-BRK fordern:
«Niemand soll in unserem Kanton bei der Teilnahme am gesell-

Hilfeplans sind zwar aufwendig und brauchen

etwas Zeit. Um die Menschen nicht zu Uiberfordern, wird nicht
nur Fachhilfe angeboten, die Unterlagen sind auch in einfacher
Sprache abgefasst.
Im September hat Basel-Stadt zudem als erster Kanton in der
Schweiz die Behindertengleichstellung gesetzlich verankert.
«Dasist ein Meilenstein fiir die Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen in der Schweiz», kommentierte der Dachverband
der Schweizerischen Behindertenorganisationen Inclusion Han-
dicap. Und Georg Mattmiiller, Geschéftsleiter des Behinderten-
forums und SP-Grossrat Basel-Stadt, sagt: «<ich nehme wahr, wie
sich der Blick von umsorgten hin zu selbstbestimmten Personen
wandelt.» ®

Menschen mit einer kognitiven Beeintrachtigung im Bus: Abklaren, wofiir man Hilfe braucht und wofiir nicht.

Foto: Gaetan Bally/Keystone

3 5 CURAVIVA 10| 19



	Individuelle Bedarfserfassung bei der Unterstützung von Menschen mit Behinderung : wer braucht was?

